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41. Zusammenfassung 

Die Gemeinde Irchenrieth plant die Aufstellung des Bebauungs-
plans "Wiesenstraße". 

Der Bebauungsplan weist ein "urbanes Gebiet" aus und überplant im nördlichen Teil den rechtsver-
bindlichen Bebauungsplan "Am HPZ". 

Auf das zukünftige allgemeine Wohngebiet wirken die Verkehrslärmimmissionen der Bundesstraße 
B 22 und der Kreisstraße NEW 23 ein. 

Innerhalb des Umgriffes bestehen diverse Mischgebietsverträgliche gewerbliche Nutzungen. 

Für unser beratendes Ingenieurbüro besteht die Aufgabe, die Verträglichkeit des geplanten Vorha-
bens mit den Nutzungen in der Umgebung zu untersuchen und zu bewerten, sowie geeignete Fest-
setzungen für den Bebauungsplan zu erarbeiten. 

Ergebnis 

Anlagenlärm 

1.1.1.1 Gewerbelärm 

Innerhalb des Umgriffes des Bebauungsplanes befinden sich bestehende gewerbliche Nutzungen: 

1. Fa. Norma, Lebensmitteldiscount mit Backshop, Fl.-Nr. 358/6 
2. Fa. Rottmann, Kfz-Betrieb, Fl.-Nr. 366/1 
3. Gottfried Meier Büro - Raum - Design - Technik, Fl.-Nr. 366/1 
4. Schlagenhaufer Baumaschinenverleih, Fl.-Nr. 366/3 
5. Friseursalon, Fl.-Nr. 369/8 
6. Fa. Herrmann Fenster Türen, Fl.-Nr.  357/4 
7. Auf dem Grundstück Fl.-Nr. 366/9 ist die Errichtung einer Waschanlage mit SB-Plätzen geplant. 
8. Auf dem Grundstück Fl.-Nrn. 368 und 368/2 ist die Gesundheitszentrums sowie Büros und 16 

Eigentumswohnungen geplant. 

Für die Nutzung zu 1. wurde die schalltechnische Untersuchung /23/ erstellt. Diese Untersuchung 
hat ergeben, dass auf den Teilflächen 22 und 23 die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für urbane 
Gebiete zur Nachtzeit überschritten werden. Die im folgenden vorgeschlagenen Festsetzungen für 
den Bebauungsplan berücksichtigen dies und lassen Immissionsorte an der Bebauung auf diesen 
Teilflächen nur an der abgeschirmten Westfassade eines Gebäudes zu. 

Für die Nutzung zu 2. wurde die schalltechnische Untersuchung /26/ erstellt. Dort wurde nachge-
wiesen, dass die Nutzung nicht zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für 
ein Mischgebiet führt. Damit ist sichergestellt, dass dieser Betrieb nicht zu einer Überschreitung der 
tagsüber um 3 dB höheren Immissionsrichtwerte für ein urbanes Gebiet beitragen kann. 

Für die Nutzung zu 7. wurde die schalltechnische Untersuchung /25/ erstellt. Dort wurde nachge-
wiesen, dass die Nutzung nicht zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für 
ein urbanes Gebiet führt. 

Für die Nutzung zu 8. wurde die schalltechnische Untersuchung /25/ erstellt. Dort wurde nachge-
wiesen, dass die Nutzung nicht zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für 
ein urbanes Gebiet führt. 

Die Nutzungen zu 5. und 6. können entsprechend Ortseinsicht /29/ als gebietsverträglich eingestuft 
werden. 
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5Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung /27/ wurden ge-
werbliche Nutzungen wie eine Schreinerei und eine Lagerhalle un-
tersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die damaligen Planungen mischgebietsverträglich realisiert 
werden können. Es ist davon auszugehen, dass die beiden Nutzungen zu 3. und 4. ungünstigstenfalls 
mit den im Rahmen der Untersuchung /27/ betrachteten Situation vergleichbar sind und damit von 
einer Verträglichkeit mit einem urbanen Gebiet ausgegangen werden kann. 

Im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchungen zu 2. zu 7. und zu 8. wurde im Rahmen der Un-
tersuchungen nach TA Lärm auch das anlagenbezogene Verkehrsaufkommen untersucht. Die Un-
tersuchungen haben jeweils ergeben, dass sich unter Heranziehung der Kriterien der 16. BImSchV 
für eine wesentliche Änderung keine Maßnahmenrelevanz ergibt. 

Verkehrslärm 

Ohne aktive Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwall / -wand oder Kombination von beidem) we-
den innerhalb des Plangebietes die Orientierungswerte aus dem Beiblatt der DIN 18005 für Misch-
gebiete, welche hier im Sinne eines urbanen Gebietes anzuwenden sind, um maximal 7 dB tagsüber 
und um maximal 10 dB nachts überschritten. Die um 4 dB höheren Immissionsgrenzwerte der Ver-
kehrslärmschutzverordnung werden tagsüber noch um 3 dB und nachts noch um maximal 6 dB 
überschritten. Der Schwellwert zur Gesundheitsgefährdung von tagsüber 70 dB wird nicht erreicht. 
Nachts wird der Schwellwert von 60 dB in den straßennächsten Bereichen im Osten des Umgriffes 
in Höhe 2. Obergeschoß (Teilfläche 3b) erreicht. 

Im Osten des Umgriffes besteht bereits eine Lärmschutzeirichtung in Form eines Lärmschutzwalles 
mit einer Höhe von ca. 4 m im südlichen Teil und ca. 3 m im nördlichen Teil. 

Die Lärmschutzeinrichtung sorgt dafür, dass im Bereich westlich der Lärmschutzeinrichtung tags-
über im Erdgeschoß die Orientierungswerte aus dem Beiblatt der DIN 18005 für Mischgebiete na-
hezu flächendeckend eingehalten bzw. unterschritten werden. in den 1. Obergeschoßen werden 
tagsüber die die Orientierungswerte aus dem Beiblatt der DIN 18005 für Mischgebiete auf den öst-
lichen Teilflächen überschritten. Die um 4 dB höheren Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärm-
schutzverordnung werden bis auf wenige straßennahe Teilbereiche am östlichen Umgriff eingehal-
ten. 

Auf den Teilflächen 1a, 3a und 3b ist eine Bebauung mit drei Vollgeschoßen möglich. In den 2. Ober-
geschoßen kann durch die aktive Lärmschutzeinrichtung nur noch eine geringe Pegelminderung er-
reicht werden. Hier werden im abgeschirmten Teil in einem Bereich bis ca. 45 m vom Fahrbahnrand 
der Bundesstraße die Orientierungswerte aus dem Beiblatt der DIN 18005 für Mischgebiete tags-
über überschritten. Im unabgeschirmten Teil erstreckt sich dieser Bereich über ca. 60 m. 

Die um 4 dB höheren Grenzwerte der werden im 2. Obergeschoß in Bereichen mit einem Abstand 
von ca. 20 m zum Fahrbahnrand im abgeschirmten Bereich und von ca. 30 m zum Fahrbahnrand im 
unabgeschirmten Bereich noch überschritten. 
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6Schallschutzmaßnahmen 

Über die bestehende aktive Lärmschutzeinrichtung hinaus sind 
weitere Schallschutzmaßnahmen zu treffen. 

In den Wohnungen, die in der Anlage 2 dieses Berichtes mit dem Eintrag „C" versehen sind, ist min-
destens ein Fenster aller schutzbedürftigen Räume zu einer Seite ohne ausgewiesene Überschrei-
tungen der Orientierungswerte aus dem Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 vom Mai 1987 bzw. zu einer 
leiseren Seite zu orientieren. 

Schutzbedürftige Räume sind: 

— Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Wohnküchen; 

— Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräumen in Beherbergungsstätten; 

— Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen; 

— Büroräume; 

— Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume. 

In den Wohnungen, die in der Anlage 2 dieses Berichtes mit dem Eintrag „B“ versehen sind, ist min-
destens ein Fenster des überwiegend zum Schlafen nutzbaren Raumes (Schlafzimmer, Kinderzim-
mer, Gästezimmer) zu einer Seite ohne ausgewiesene Überschreitungen der Orientierungswerte 
aus dem Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 vom Mai 1987 bzw. zu einer leiseren Seite zu orientieren.  

Soweit die Orientierung mindestens eines Fensters der schutzbedürftigen Räume von mit „B“ oder 
„C“ gekennzeichneten Gebäudeseiten zur leiseren Gebäudeseite auch durch die Ausschöpfung aller 
planerischen Möglichkeiten nicht realisierbar ist, ist durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnah-
men, z. B. Schallschutzfenster in Verbindung mit zentralen oder dezentralen Lüftungsanlagen sicher-
zustellen, dass insgesamt eine Schallpegeldifferenz erreicht wird, die sicherstellt dass bei gewähr-
leisteter Belüftbarkeit in schutzbedürftigen Räumen die überwiegend zum Schlafen genutzt werden 
können (z. B. Schlaf- und Kinderzimmer) ein Innenraumpegel von Lp,in = 30 dB(A) während der Nacht-
zeit bzw. in allen weiteren schutzbedürftigen Räumen ein Innenraumpegel von Lp,in = 35 dB(A) wäh-
rend der Tagzeit nicht überschritten wird. Der Nachweis des Schallschutzes gegen Außenlärm hat 
entsprechend der DIN 4109-1:2018-01 zu erfolgen. Der Schallschutznachweis gegen Außenlärm 
hat im Rahmen der Bauvorlage zu erfolgen. Dabei sind die in Nebenzeichnung zum angegebenen 
Außenlärmpegel zugrunde zu legen. 

Der Korrekturwert KAL aus DIN 4109-2:2018-01 ist beim Schallschutznachweis zusätzlich zu berück-
sichtigen, dieser ist in den Anforderungen aus Anlage 1.2 nicht enthalten. Falls zum Zeitpunkt der 
Erstellung der Bauvorlage ein anderer Normstand bauordnungsrechtlich eingeführt ist, ist dieser 
Normstand zur Nachweisführung heranzuziehen. 

In den Fassaden, die in der Anlage 1.1 dieses Berichtes mit dem Eintrag „G“ versehen sind, sind 
aufgrund von Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm bzw. des Spitzenpegelkrite-
riums der TA Lärm keine öffenbaren Fenster oder nur ausnahmsweise zu Reinigungs- und Wartungs-
zwecken öffenbare Fenster zulässig. Alternativ können geeignete Abschirmungen vor dem zum 
Raum hin öffenbaren Fenster vorgesehen werden, welche sicherstellen, dass 0,5 m außerhalb vor 
dem Fenster die Immissionsrichtwerte bzw. die Spitzenpegelkriterien der TA Lärm eingehalten wer-
den. 
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In Bereichen, welche Abschirm-Maßnahmen an Gebäuden erfor-
dern, kann auf Maßnahmen der architektonischen Selbsthilfe zurückgegriffen werden (Doppel- oder 
Balkonfassaden (siehe Abbildung 1), teilverglaste Balkone oder Loggien o. vgl.  

Das bedeutet, dass an der zukünftigen Bebauung Fenster von Haupträumen an betroffenen Fassa-
den vermieden werden und mindestens die Immissionsrichtwerte der TA Lärm eingehalten oder 
unterschritten werden. 

Abbildung 1: Beispiel Balkonfassade /30/

Abbildung 2: Beispiel Balkonfassade, verglaste Loggia, Innenansicht /30/
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8Festsetzungen 

Für die Beurteilung des vorliegenden Untersuchungsgebietes sind 
neben den schallschutztechnischen Aspekten auch städtebauliche Gesichtspunkte zu berücksichti-
gen. Der Belang des Schallschutzes ist bei der, in der städtebaulichen Planung erforderlichen Abwä-
gung der öffentlichen und privaten Belange gemäß § 1 Abs. 6 BauGB ein wichtiger Planungsgrund-
satz neben anderen Belangen. Die Abwägung kann in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer 
Belange zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen. 

Wo die Grenze für eine noch zumutbare Lärmbelastung liegt, hängt von den Umständen des Einzel-
falles ab. Dabei sind vor allem der Gebietscharakter und die tatsächlich vorhandene Vorbelastung 
zu berücksichtigen. Im Rahmen der Bauleitplanung ist der Schallschutz entsprechend das Beiblatt 1 
der DIN 18005, Teil 1 vom Mai 1987 (/5/) zu beachten. Darin sind Orientierungswerte angegeben. 

In vorbelasteten Bereichen sind die Orientierungswerte oft nicht einzuhalten. Wo im Rahmen der 
Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil 
andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen 
(bauliche und passive Schallschutzmaßnahmen, geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissdar-
stellung) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

In der Satzung zum Bebauungsplan sind Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen in Form von abstrakten und konkreten Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 
1 Abs. 4 Nr. 2 und Abs. 9 BauNVO bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zu treffen. 

Als Festsetzungen bieten sich hier konkrete Festsetzungen, welche auf bauliche Schallschutzmaß-
nahmen in Verbindung mit passiven Schallschutzmaßnahmen und sonstigen technischen Vorkeh-
rungen abzielen, an: 

1.1.5.1 Aktive Schallschutzmaßnahmen 

Vorkehrung 

Entlang der nordöstlichen Grenze des Geltungsbereichs ist eine entsprechend der Richtlinie ZTV-
Lsw 06 schalldämmende und zur Straße hin hochabsorbierende Lärmschutzeinrichtung zu errichten. 
Lage und Höhe der Oberkante entsprechend der nachfolgenden Koordinatenangaben 
(UTM32 (EPSG:25832) in Höhe in Meter über Normalhöhen-Null (NHN)): 

Rechtswert Hochwert Oberkante Rechtswert Hochwert Oberkante 
(Mindesthöhe über NHN)  (Mindesthöhe über NHN) 

733198,53 5501386,57 440,36 733164,39 5501519,33 443,34 
733197,26 5501393,07 443,14 733162,94 5501525,65 443,41 
733193,47 5501409,87 442,40 733147,35 5501596,96 443,27 
733188,15 5501437,34 441,03 733144,7 5501607,11 443,02 
733176,49 5501473,81 443,28 733141,81 5501618,31 440,57 
733168,24 5501504,99 443,37 

Bestandteil der o. a. Lärmschutzeinrichtung können auch Gebäude sein. Bei Ausführung als Gebäude 
sind nach Westen, Osten und Norden weisende öffenbare Fenster von schutzbedürftigen Räumen 
nicht zulässig. 

Die o. a. Lärmschutzeinrichtung kann auch als Lärmschutzwall ausgeführt werden. Der Verlauf der 
Krone des Lärmschutzwalles muss dem Verlauf der Oberkante der o. a. Lärmschutzeinrichtung ent-
sprechen. 
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91.1.5.2 Passive Schallschutzmaßnahmen 

1.1.5.2.1 Definition gemäß DIN 4109-1:2018-01  

Schutzbedürftige Räume sind: 

- Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Wohnküchen; 
- Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräumen in Beherbergungsstätten; ( = schutzbe-

dürftige Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können) 
- Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen; 
- Büroräume und  
- Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume. 

1.1.5.2.2 Schallgedämmte Lüftungseinrichtungen 

Vorkehrung 

Für alle schutzbedürftigen Räume, bei denen nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) durch die Straßen-

tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) durch die Straßenverkehrslärmimmissionen an allen Fenstern ein 

wiegend zum Schlafen genutzt werden können, geeignete bauliche Maßnahmen zu treffen, die si-
cherstellen, dass ein Innenpegel von Lp,in = 35 dB(A) nicht überschritten wird (z. B. fensterunabhän-
gige schallgedämmte automatische Belüftungsführungen/-systeme/-anlagen, Kastenfensterkon-
struktionen, Kastenfensterkonstruktionen mit Schallabsorbern und Öffnungsbeschränkung). Be-
troffene Fassadenabschnitte sind in den Themenkarten mit „C“ gekennzeichnet. 

Sofern es sich bei den mit "C" gekennzeichneten Räumen um Räume handelt die überwiegend zum 
Schlafen genutzt werden können, sind geeignete bauliche Maßnahmen zu treffen, die sicherstellen, 
dass ein Innenpegel von Lp,in = 30 dB(A) nicht überschritten wird (z. B. fensterunabhängige schallge-
dämmte automatische Belüftungsführungen/-systeme/-anlagen, Kastenfensterkonstruktionen mit 
Schallabsorbern und Öffnungsbeschränkung). 

Für alle Räume, die nicht überwiegend zum Schlafen genutzt werden können, und bei denen nur 
tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) durch die Straßenverkehrslärmimmissionen an allen Fenstern ein 
Beurteilungspegel von Lr

sicherstellen, dass ein Innenpegel von Lp,in = 35 dB(A) nicht überschritten wird (z. B. fensterunab-
hängige schallgedämmte automatische Belüftungsführungen/-systeme/-anlagen, Kastenfenster-
konstruktionen mit Schallabsorbern und Öffnungsbeschränkung). Betroffene Fassadenabschnitte 
sind in den Themenkarten mit „B“ gekennzeichnet. 

Die vorstehenden Maßnahmen sind nicht erforderlich,

wenn im Rahmen der Bauvorlagen nachgewiesen wird, dass durch Straßenverkehrslärmimmissio-
nen  

bei Räumen, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können, nachts ein Beurteilungspegel 
von Lr = 50 dB(A) in den urbanen Gebieten und von Lr = 45 dB(A) im allgemeinen Wohngebiet 

bei schutzbedürftigen Räumen Tags ein Beurteilungspegel von Lr = 60 dB(A) in den urbanen Gebieten 
und von Lr = 55 dB(A) im allgemeinen Wohngebiet  

nicht überschritten wird.  

Die für die Berechnung der Beurteilungspegel der Lärmimmissionen bei vom Schallgutachten Be-
richt Nr. 1989_0 abweichender Gebäudestellung erforderlichen Verkehrsdaten sind der schalltech-
nischen Untersuchung zum Bebauungsplan vom 16.02.2021 zu entnehmen (Bericht Nr. 1989_0, 
abConsultants GmbH, Vohenstrauß).









Bericht Nr. 1989_0

Seite 13 von 60; Bebauungsplan Wiesenstraße, Gemeinde Irchenrieth ID: 144876/16 Bericht Nr. 1989_0

13

1.1.5.2.3 Orientierung schutzbedürftiger Räume

Vorkehrung

Soweit die Orientierung der Fenster von schutzbedürftigen Räumen zur leiseren Gebäudeseite nicht 
realisierbar ist, ist durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen, z. B. fensterunabhängige 
schallgedämmte automatische Belüftungsführungen/-systeme/-anlagen, Kastenfensterkonstruktio-
nen mit Schallabsorbern und Öffnungsbeschränkung, sicherzustellen, dass insgesamt eine Schallpe-
geldifferenz erreicht wird, die sicherstellt, dass bei gewährleisteter Belüftbarkeit 

in Räumen, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können (z. B. Schlaf- und Kinderzimmer), 
ein Innenraumpegel von Lp,in = 30 dB(A) während der Nachtzeit bzw.  

in allen weiteren schutzbedürftigen Räumen ein Innenraumpegel von Lp,in = 35 dB(A) während der 
Tagzeit  

nicht überschritten wird. Durch geeignete bauliche Maßnahmen ist sicherzustellen, dass Schall-
schutzvorbauten nicht als Aufenthaltsräume im Sinne der BayBO genutzt werden können. Der Nach-
weis des Schallschutzes gegen Außenlärm hat entsprechend der DIN 4109-1:2018-01 zu erfolgen. 

Die vorstehenden Maßnahmen sind nicht erforderlich,

wenn im Rahmen der Bauvorlagen nachgewiesen wird, dass durch Straßenverkehrslärmimmissio-
nen  

bei Räumen, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können, nachts ein Beurteilungspegel 
von Lr = 50 dB(A) in den urbanen Gebieten und von Lr = 45 dB(A) im allgemeinen Wohngebiet 

bei schutzbedürftigen Räumen tags ein Beurteilungspegel von Lr = 60 dB(A) in den urbanen Gebieten 
und von Lr = 55 dB(A) im allgemeinen Wohngebiet  

nicht überschritten wird.  

Die für die Berechnung der Beurteilungspegel der Lärmimmissionen bei vom Schallgutachten Be-
richt Nr. 1989_0 abweichender Gebäudestellung erforderlichen Verkehrsdaten sind der schalltech-
nischen Untersuchung zum Bebauungsplan vom 16.02.2021 zu entnehmen (Bericht Nr. 1989_0, 
abConsultants GmbH, Vohenstrauß). 

Von dieser Festsetzung kann außerdem abgewichen werden, wenn im Rahmen der Bauvorlagen die 
DIN 4109 in der dann gültigen Fassung ein anderes Verfahren als Grundlage für den Schallschutz-
nachweis gegen Außenlärm vorgibt. 
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141.1.5.2.4 Nicht öffenbare Fenster

Vorkehrung 

Für schutzbedürftige Räume, bei denen sich durch die Anlagenlärmimmissionen an den betroffenen 
Fenstern ein Beurteilungspegel entsprechend TA Lärm ergibt, der deren Immissionsgrenzwerte 
überschreitet, bzw. einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die Immissionsrichtwerte nach 6.1 der 
TA Lärm tags um mehr als 30 dB(A) oder nachts um mehr als 20 dB(A) überschreiten sind nicht öf-
fenbare Fenster vorzusehen. 

Betroffene Fassadenabschnitte sind in den Themenkarten mit „G“ gekennzeichnet. 

Die vorstehenden Maßnahmen sind nicht erforderlich,

wenn im Rahmen der Bauvorlagen nachgewiesen wird, dass durch geeignete bauliche Maßnahmen 
wie Abschirmmaßnahmen am Gebäude sichergestellt wird, dass die Anforderungen der TA Lärm vor 
dem betroffenen Fenster eingehalten werden (z. B. teilverglaste Loggia, Blumenfenster o. gleich-
wertig). 

1.1.5.2.5 Vorgaben zur Raumbe- und entlüftung

Die Raumbe- und entlüftung muss so dimensioniert sein, dass bei vollständig geschlossenem Fenster 
die Nennlüftung (notwendige Lüftung zur Sicherstellung der hygienischen Anforderungen sowie des 
Bautenschutzes bei Anwesenheit der Nutzer (Normalbetrieb)) gewährleistet ist. 

1.1.5.2.6 Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109

Vorkehrung

Bei der Änderung oder der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind 
die Außenbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 4109-1:2018-01 "Schallschutz im 
Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" und DIN 4109-2:2018-01 "Schallschutz im Hochbau - 
Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen", auszubilden. Grundlage hierzu 
sind die in der Nebenzeichnung zum Planteil angegebenen maßgeblichen Außenlärmpegel La, ge-
mäß DIN 4109-1:2018-01 für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können und 
für Räume die nicht überwiegend zum Schlafen genutzt werden können. Die erforderlichen Schall-
dämm-Maße der Außenbauteile sind in Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und Raumgröße 
nach DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 nachzuweisen. 

Die für die Berechnung der Beurteilungspegel der Lärmimmissionen bei vom Schallgutachten Be-
richt Nr. 1989_0 abweichender Gebäudestellung erforderlichen Verkehrsdaten sind der schalltech-
nischen Untersuchung zum Bebauungsplan vom 16.02.2021 zu entnehmen (Bericht Nr. 1989_0, 
abConsultants GmbH, Vohenstrauß). 
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18Die vorstehenden Maßnahmen sind nicht erforderlich,

wenn im Rahmen der Bauvorlagen unter Zugrundelegung der Ver-
kehrsdaten der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan vom 16.02.2021 (Bericht Nr. 
1989_0, abConsultants GmbH, Vohenstrauß) nachgewiesen wird, dass im Einzelfall geringere maß-
gebliche Außenlärmpegel an den Fassaden vorliegen. Die Anforderungen an die Schalldämmung der 
Außenbauteile ist dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109-1:2018-01 und der DIN 4109-
2:2018-01 zu reduzieren. 

Das Berechnungsverfahren der DIN 4109-1:2018-01 und der DIN 4109-2:2018-01 ist nicht anzuwen-
den, wenn im Rahmen der Bauvorlagen die DIN 4109 in einer aktuelleren gültigen Fassung vorliegt, 
bzw. ein anderes Verfahren als Grundlage für den Schallschutznachweis gegen Außenlärm bauord-
nungsrechtlich eingeführt ist. 

Fachlich verantwortlich Sachbearbeiter Gegengelesen 

Dipl.-Ing.(FH) Alfred Bartl [Titel] [Name oder Titel] Dipl.- Ing (FH) Michael 
Prasse 

Datum: 16.02.2021 Datum: 16.02.2021 Datum: 16.02.2021 

Eine auszugsweise Wiedergabe, Veröffentlichung oder Weitergabe dieses Berichtes ist nur mit Zustim-
mung des Autors zulässig. 
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192. Situation und Aufgabenstellung 

Bebauungsplans "Wiesenstraße". 

Der Bebauungsplan weist ein "urbanes Gebiet" aus und überplant im nördlichen Teil den rechtsver-
bindlichen Bebauungsplan "Am HPZ". 

Auf das zukünftige allgemeine Wohngebiet wirken die Verkehrslärmimmissionen der Bundesstraße 
B 22 und der Kreisstraße NEW 23 ein. 

Innerhalb des Umgriffes bestehen diverse, mit der geplanten Gebietskategorie "urbanes Gebiet" ver-
trägliche gewerbliche Nutzungen (s. Punkt 1.1.1.1). 

Für unser beratendes Ingenieurbüro besteht die Aufgabe, die Verträglichkeit des geplanten Vorha-
bens mit den Nutzungen in der Umgebung zu untersuchen und zu bewerten, sowie geeignete Fest-
setzungen für den Bebauungsplan zu erarbeiten. 

Abbildung 2: Auszug aus /20/, ohne Maßstab
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Abbildung 3: Auszug aus Bebauungsplan /19/, ohne Maßstab
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213. Grundlagen 

Gesetzliche Grundlagen 

/1/ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 
das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert 
worden ist 

/2/ Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. 
I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert 
worden ist 

/3/ Vollzug des Art. 81a Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung; Bayerische Technische Baube-
stimmungen (BayTB), Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau 
und Verkehr, vom 20. September 2018, Az. 29-4130-3-1 

/4/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) Vom 28. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503) 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 
in Kraft getreten am 9. Juni 2017 

Normative Grundlagen 

/5/ DIN 18005-1, „Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Pla-
nung“,2002-07 

/6/ DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berech-
nungsverfahren vom Oktober 1999 

/7/ DIN EN ISO 12354-4 „Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden 
aus den Bauteileigenschaften, Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie, Deutsche Fas-
sung EN ISO 12354-4:2017", November 2017 

/8/ DIN 4109:1989-11 "Schallschutz im Hochbau“ Anforderungen und Nachweise, zurückgezogen 

/9/ DIN 4109-1:2016-07, „Schallschutz“ im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen 

/10/ DIN 4109-1:2016-07, „Schallschutz“ im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfül-
lung der Anforderungen 

/11/ DIN 4109-4:2016-07 Schallschutz im Hochbau - Teil 4: Bauakustische Prüfungen. 

/12/ E DIN 4109-1/A1:2017-01, Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen; Ände-
rung 1 

/13/ E DIN 4109-2/A1:2017-01; 07 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der 
Erfüllung der Anforderungen; Änderung 1 

/14/ DIN 4109-1:2018-01, „Schallschutz“ im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen 

/15/ DIN 4109-1:2018-02, „Schallschutz“ im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfül-
lung der Anforderungen DIN 1320:2009-12, „Akustik – Begriffe“ 
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22Richtlinien und Rechenvorschriften 

/16/ Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 
1036), die durch Artikel 1 der Ver-ordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269) geändert 
worden ist 

/17/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS 90, Ausgabe 1990, Stand: April 1990 

/18/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 2019 – RLS-19 

Planerische Grundlagen 

/19/ Bebauungsplan "Wiesenstraße", 1. Bebauungsplanänderung, Architekturbüro Roland Pflaum, 
Irchenrieth, Planstand 02.2021 

/20/ Google MAPS 

Sonstige Grundlagen 

/21/ htps://www.baysis.bayern.de/web/content/verkehrsdaten/SVZ/strassenverkehrszaehlun-
gen.aspx 

/22/ Software SoundPLAN der Firma Braunstein und Berndt GmbH, Stand: s. Anlage 

/23/ Schalltechnische Untersuchung Nr. 71.12.1495 des Büros Eigenschenk, "Neubau eines Norma 
Lebensmittelmarktes mit Metzger, Bäcker, Café, Geldausgebeautomat sowie eines Getränke-
marktes in Irchenrieth" 

/24/ Schalltechnische Untersuchung 1945_0 "Neubau eines Gesundheitszentrums sowie Büros und 
16 Eigentumswohnungen in Irchenrieth, Fl.-Nr. 368/2 u. 368" des Büros alfred  bartl akustik | 
bauphysik 

/25/ Schalltechnische Untersuchung 1795_1 "Waschanlage mit SB-Plätzen Ackerstraße 16, Irchen-
rieth, Fl.-Nr. 366/9" des Büros alfred  bartl akustik | bauphysik 

/26/ Schalltechnische Untersuchung 387_3 "Errichtung einer Kfz-Werkstätte im geplanten Misch-
gebiet "Wiesenstraße", Irchenrieth, Fl.-Nr. 366/1" des Büros alfred  bartl akustik | bauphysik 

/27/ Schalltechnische Untersuchung 387_3"zur geplanten Ansiedlung von vier Gewerbebetrieben 
im geplanten Mischgebiet "Wiesenstraße", Irchenrieth" des Büros alfred  bartl akustik | bau-
physik 

/28/ Schalltechnische Untersuchung 387_2 "Änderung des Bebauungsplanes Wiesenstraße der Ge-
meinde Irchenrieth, Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab - 1.Änderung, Stand August 2016 des 
Büros alfred  bartl akustik | bauphysik 

/29/ Ortseinsicht durch den Unterzeichner, 16.01.2021 

/30/ Balkonfassade: http://www.baulinks.de/webplugin/2014/1465.php4 

/31/ Hafencity-Fenster: http://www.eilenburger-fenster.de/EFT/hafencity-fens-
ter/?gclid=Cj0KEQjw7-K7BRCkkIH3t_WwoskBEiQAD8oY3mszcoSRwEVqMNObsOGUCMO-
rEbFJqYuMSNXL5IlAB6saAikV8P8HAQ 

/32/ https://www.ingenieur.de/fachmedien/laermbekaempfung/verkehrslaerm/richtlinien-fuer-
den-laermschutz-an-strassen-rls19/ 
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234. Anforderungen 

Verkehrslärm 

DIN 18005 

Für die Beurteilung der Verkehrslärmemissionen am Bauvorhaben kann hilfsweise die DIN18005 
herangezogen werden. Bei den Berechnungsmethoden des Straßenlärms verweist die DIN 18005 
auf die „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“ (RLS-90) /17/. 

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 /5/ sind schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauli-
che Planung angegeben. Deren Einhaltung oder Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der 
Eigenart des betreffenden schutzwürdigen Gebietes verbundene Erwartung auf angemessenen 
Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen. 

Es sind folgende Orientierungswerte für Verkehrslärmimmissionen angegeben: 

Gebietseinstufung Orientierungswert 

Tag Nacht 

Reine Wohngebiete (WR), Wochenend-

hausgebiete, Ferienhausgebiete 

50 dB(A) 40 dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete (WA), Klein-

siedlungsgebiete (WS), Campingplatzge-

biete  

55 dB(A) 45 dB(A) 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanla-

gen 

55 dB(A) 55 dB(A) 

Besondere Wohngebiet (WB) 60 dB(A) 45 dB(A) 

Dorfgebiete (MI), Mischgebiete (MD)  60 dB(A) 50 dB(A) 

Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 dB(A) 55 dB(A) 

Sonstige Sondergebiete soweit schutz-

bedürftig und je nach Nutzungsart 

45 dB(A) bis 65 dB(A) 35 dB(A) bis 65 dB(A) 

Industriegebiete (GI) keine Angabe keine Angabe 

Tabelle 1: Orientierungswerte DIN 18005  
Dabei gilt die Zeit von 6.00 Uhr – 22.00 Uhr als Tagzeit und der Zeitraum von 22.00 Uhr – 6.00 Uhr 
als Nachtzeit. 
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2416. BImSchV 

Als wichtiges Indiz für das Vorliegen schädlicher Umwelteinwirkun-
gen durch Verkehrslärmimmissionen können die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutz-
verordnung (16. BImSchV, 3.2) herangezogen werden. Anzuwenden ist die Verkehrslärmschutzver-
ordnung jedoch nicht, da sie nur für den Neubau bzw. die wesentliche Änderung von Verkehrswegen 
relevant ist. 

Gebietseinstufung Immissionsgrenzwert

Tag Nacht

Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen 57 dB(A) 47 dB(A)

Wohngebiete (WA, WR) 59 dB(A) 49 dB(A)

Dorf-, Kern-, Misch- und Urbane Gebiete (MD, MK, MI, MU) 64 dB(A) 54 dB(A)

Gewerbegebiete (GE) 69 dB(A) 59 dB(A)

Industriegebiete (GI) k.A. k.A.

Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Analog zur DIN 18005 gilt als Tagzeit der Zeitraum von 6.00 Uhr – 22.00 Uhr, als Nachtzeit der Zeit-
raum von 22.00 Uhr – 6.00 Uhr. 

Welche Lärmbelastung einem Wohngebiet unterhalb der Grenze zu Gesundheitsgefahren zugemu-
tet werden darf, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls. Die Orientierungswerte der 
DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ lassen sich zur Bestimmung der zumutbaren Lärmbelas-
tung eines Wohngebietes im Rahmen einer gerechten Abwägung lediglich als Orientierungshilfe 
heranziehen (Beschluss vom 18.12.1990 BVerwG – 4 N 6.88 Buchholz 406.11 §1 
BauGB Nr. 50 = BRS 50 Nr. 25). 
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25Gewerbelärm 

Anlagenlärm 

Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche wurde vom 
Gesetzgeber am 26.08.1998 die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) /2/ erlassen. Sie gilt - im 
Rahmen der Durchführung von Einzelbauvorhaben, unter Würdigung der in Kapitel 1 der TA Lärm 
/2/ aufgeführten Ausnahmen - für Anlagen, die als genehmigungsbedürftige oder nicht genehmi-
gungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des Zweiten Teils des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes (BImSchG) unterliegen.  

In der TA Lärm /2/ vom 26.08.1998 sind folgende schalltechnische Immissionsrichtwerte für die 
Summe der Anlagenlärmimmissionen am jeweiligen Immissionsort angegeben:  

Gebietseinstufung Immissionsrichtwert 
Tag Nacht 

Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 dB(A) 35 dB(A) 
Reine Wohngebiete 50 dB(A) 35 dB(A) 
Allgemeine Wohngebiete (WA)  55 dB(A) 40 dB(A) 
Kern-/Misch-/Dorfgebiete (MI/MD)  60 dB(A) 45 dB(A) 
Urbane Gebiete 63 dB(A) 45 dB(A) 
Gewerbegebiet (GE)  65 dB(A) 50 dB(A) 
Industriegebiet (GI) 70 dB(A) 70 dB(A) 

Tabelle 3: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm

Als Tagzeit gilt dabei der Zeitraum von 6.00 Uhr - 22.00 Uhr, als Nachtzeit der Zeitraum von 22.00 
Uhr - 6.00 Uhr, wobei zur Beurteilung nachts diejenige volle Nachtstunde heranzuziehen ist, die den 
lautesten Beurteilungspegel verursacht. 

Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden, soweit dies wegen 
besonderer örtlicher oder betrieblicher Verhältnisse unter Berücksichtigung des Schutzes vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstündige Nachtruhe der Nachbarschaft im Ein-
wirkungsbereich der Anlage ist dabei sicherzustellen. 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die o. a. Richtwerte tagsüber um nicht mehr als 30 dB 
und nachts um nicht mehr als 20 dB überschreiten. Bei seltenen Ereignissen betragen die Immissi-
onsrichtwerte für alle Gebiete mit Ausnahme von Industriegebieten tagsüber 70 dB und nachts 
55 dB. Einzelne Geräuschspitzen dürfen diese Werte in Gewerbegebieten tagsüber nicht um mehr 
als 25 dB und nachts um nicht mehr als 15 dB überschreiten und in den übrigen Gebieten tagsüber 
nicht um mehr als 20 dB und nachts um nicht mehr als 10 dB überschreiten. 

Der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag ist als nicht relevant anzusehen, wenn die von 
der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach Nummer 
6 TA Lärm am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB unterschreitet. 

Bei Geräuschübertragungen innerhalb von Gebäuden oder bei Körperschallübertragung betragen 
die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel für betriebsfremde schutzbedürftige Räume 
nach DIN 4109, Ausgabe November 1989, unabhängig von der Lage des Gebäudes in einem der in 
Nummer 6.1 unter Buchstaben a bis g genannten Gebiete tags 35 dB nachts 25 dB. Einzelne kurzzei-
tige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 10 dB überschreiten. Wei-
tertergehende baurechtliche Anforderungen bleiben unberührt. 
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26DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ 

Die mittlerweile zurückgezogene DIN-Norm DIN 4109:1989-11 
„Schallschutz im Hochbau“ /8/ war bis Ende September 2018 eine eingeführte technische Baube-
stimmung zum Schallschutz innerhalb von Gebäuden und zum Schutz von Aufenthaltsräumen gegen 
Außenlärm wie Verkehrslärm und Lärm aus Gewerbe- und Industriebetrieben, die in der Regel bau-
lich nicht mit den Aufenthaltsräumen verbunden sind. 

Zwischenzeitlich liegt die DIN 4109-1:2018-01 /9/ bzw. DIN 4109-2:2018-01 vor. Bauordnungsrecht-
lich eingeführt mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Ver-
kehr vom 20. September 2018, Az. 29-4130-3-1) ist jedoch der zurückgezogene Normstand 2016-07 
(/9/ und /10/). 

Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen vor dem Außenlärm 
wird entsprechend /12/ (s. /3/) der zu erwartende „maßgebliche Außenlärmpegel“ La berechnet. 

Nach DIN 4109-1 ist die relevante Größe zur Darstellung der Schalldämmung zwischen dem Außen-
bereich und Räumen in Gebäuden das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges der Außen-
bauteile. Die vollständige Berechnung von R'w,ges unter Berücksichtigung der flankierenden 
Übertragung sinngemäß nach DIN EN 12354-3. Der Einfluss der Flankenübertragung ist in vielen 
Fällen jedoch unbedeutend und muss deshalb nur in besonderen Fällen berechnet werden. In allen 
anderen Fällen bleibt die flankierende Übertragung unberücksichtigt. Näheres wird in /10/ 4.4.3 
geregelt. 

Mit dem nachfolgenden Berechnungsverfahren wird das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß 
R'w,ges ermittelt. Im Rahmen des Nachweises muss der errechnete Wert von R'w,ges um den in /10/ 
5.3.2 (Sicherheitskonzept) in Gleichung (46) festgelegten Sicherheitsbeiwert vermindert und das er-
forderliche gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß mit dem Summanden KAL korrigiert werden. 
Für die vereinfachte Ermittlung der Unsicherheit gelten die Festlegungen in 5.3.3 mit einem Ab-
schlag von 2 dB. Für den rechnerischen Nachweis gilt damit: 

R'w,ges R'w,ges + KAL

Dabei ist 

R'w,ges das nach Gleichung ermittelte gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß der Fassade, 
in dB; 

erf. R'w,ges das nach DIN 4109-1:2016-07, Tabelle 7, geforderte gesamte bewertete Bau-Schall-
dämm-Maß, in dB; 

KAL der nach Gleichung (33) ermittelte Korrekturwert für das erforderliche Schalldämm-
Maß für den Außenlärm nach DIN 4109-1:2016-07, 7.2, in dB. 

Der Begriff „Fassade" wird dabei zur Vereinfachung für Wand- und Dachflächen gleichermaßen ver-
wendet. 

Für KAL gilt:  
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27Dabei ist 

Die vom Raum aus gesehene gesamte Fassadenfläche in m2; 

Für Räume mit mehreren an der Schallübertragung beteiligten Außenflächen (z. B. Eckräume 
mit zwei Außenwänden, Dachwohnungen mit Außenwand und Dachfläche) gilt die vom Raum 
aus gesehene gesamte Außenfläche als , d. h. die Summe der gesamten abgewickelten Flä-
chen, die den Raum nach außen begrenzen. 

Die Grundfläche des Raumes in m2

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB, so ergibt 
sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB erhöhten Be-
urteilungspegel für die Nachtzeit und einem Zuschlag von 10 dB. 

Bei Lärmimmissionen von Gewerbe- und Industrieanlagen wird in der Regel der nach der TA Lärm 
für die jeweilige Gebietskategorie aufgeführte Tages-Immissionsrichtwert als maßgeblicher Außen-
lärmpegel eingesetzt, wobei zum Immissionsrichtwert 3 dB zu addieren sind. Besteht im Einzelfall 
die Vermutung, dass die Immissionsrichtwerte überschritten werden, so sollte die tatsächliche Lär-
mimmission nach TA Lärm ermittelt und berücksichtigt werden. 

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 15 dB, so ergibt 
sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB erhöhten Be-
urteilungspegel für die Nachtzeit und einem Zuschlag von 15 dB. 

Weicht die tatsächliche bauliche Nutzung im Einwirkungsbereich des Vorhabens von den Bebau-
ungsplanfestsetzungen ab, so ist von der tatsächlichen baulichen Nutzung unter Berücksichtigung 
der vorgesehenen baulichen Entwicklung des Gebiets auszugehen. 

Im vorliegenden Fall besteht kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan. Aufgrund der gemischten 
Nutzung aus Wohnbebauung und gewerblichen Nutzungen (u. a. Hotel) stufen wir die Schutzwür-
digkeit entsprechend einem Mischgebiet ein und setzen als Berechnungsgrundlage für die Ermitt-
lung des Außenlärmpegels die Immissionsrichtwerte der TA Lärm von tagsüber 60 dB und nachts 
45 dB an.  

Rührt die Geräuschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen her, so be-
rechnet sich der resultierende Außenlärmpegel La,res, jeweils getrennt für Tag und Nacht, aus den 
einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegeln La,i nach folgender Gleichung: 

(10 )

Aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeräuschen in Verbindung mit dem 
Frequenzspektrum der Schalldämm-Maße von Außenbauteilen ist der Beurteilungspegel von für 
Schienenverkehr pauschal um 5 dB zu mindern (s. /10/, 4.4.5.3). 

Zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels sind zum Berechnungsergebnis 3 dB zu addieren. 

Bei den Anforderungen zum Schutz gegen Außenlärm werden in DIN 4109-1 Maximalpegel nicht 
berücksichtigt. 
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285. Berechnungen 

Verkehrslärm 

Um die Verkehrslärmimmissionen beurteilen zu können, wurden die Verkehrszahlen aus /21/ zu-
grunde gelegt und mit einem Prognosefaktor von 1,1 (Zunahme um 10% von 2020 bis 2035 verse-
hen:  

Abbildung 4: Zählstellen B22 aus /21/

Abbildung 5: Verkehrszahlen aus /21/

Aus den obigen Daten ergeben sich mit einem Zunahmefaktor von 1,1 für das Jahr 2035 die in der 
Anlage 3 dokumentierten Emissionspegel (= LmE25 Pegel im Abstand 25 m). 

Eine Berechnung der Lärmimmissionen nach RLS 19 /18/ im Vorgriff auf eine demnächst erfolgende 
Änderung der 16. BImSchV erfolgt aufgrund nicht vorliegender entsprechend angepasster Daten-
grundlage nicht. Die Berechnung erfolgt abweichend zum Verfahren der RLS90 unter zusätzlicher 
Berücksichtigung der 2. und 3. Reflexion. 
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29Es ist davon auszugehen, dass der gewählte Ansatz aufgrund des 
pegelbestimmenden LKW-Anteils einen Ansatz "auf der sicheren 
Seite darstellt" /32/.

Schallausbreitung 

Verkehrslärm 

Für die Verkehrslärmberechnungen wurden die Ausbreitungsbedingen entsprechend der jeweiligen 
Richtlinien (RLS 90) angewandt wobei im Fall der RLS90 abweichend von der Richtlinie Reflexionen 
bis zur 3. Ordnung berücksichtigt wurden. 
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306. Qualität und Sicherheit der Prognose 

Qualität der Eingangsdaten und der Modellierung:  

Der Unsicherheitsfaktor für die Prognose wird im Wesentlichen durch die Unsicherheit bei den Ein-
gangsgrößen und bei der Schallausbreitung bestimmt: 

- Unsicherheiten der Emission (Eingangsdaten) 

- Unsicherheiten der Transmission (Ausbreitung und Berechnungsmodell) 

Im vorliegenden Fall wurden die Eingangsdaten der Emission (Schallleistungspegel) aus aufgeführ-
ten Literaturangaben, vergleichbaren Projekten sowie eigenen Messungen unter Berücksichtigung 
der vorgesehenen Lärmminderungsmaßnahmen abgeleitet. 

Grundsätzlich wurden bei der Ermittlung der Schallemissionen konservative Ansätze im Hinblick ei-
ner 

oberen Abschätzung (worst case) berücksichtigt, z.B.: 

- Schallleistungspegel für die typisierende Vorbelastung, die nach dem derzeit praktizierten Stand 
der Lärmminderungstechnik deutlich überschritten werden. 

Die Gesamtbelastung der untersuchten Geräusche, angegeben als A-bewertete Mittelungspegel an 
den Immissionsorten - sind daher „auf der sicheren Seite liegend“ berechnet. 

Bei entsprechender baulicher Umsetzung der zugrundeliegenden Planung und den unter Punkt 1
beschriebenen Kontingentierung ist davon auszugehen, dass unter Berücksichtigung der o.g. Sicher-
heiten die hier herangezogenen Emissionskennwerte an der oberen Grenze der jeweiligen Vertrau-
ensbereiche liegen. 

Die Qualität der aus Literaturstudien, Herstellerangaben sowie früheren Untersuchungen übernom-
menen Daten lässt sich dabei nur schwer allgemein quantifizieren, da hierzu nicht in jedem Fall Da-
ten vorliegen. Im Regelfall resultieren die schalltechnischen Daten jedoch aus einer Vielzahl von 
Emissions- und Immissionsmessungen, so dass die Genauigkeit der Daten mit wachsender Anzahl 
an Messdaten um den Faktor  zunimmt. 

Darüber hinaus wurden bei vergleichbaren Projekten immer wieder aus Emissionsmessungen mit 
anschließender Schallausbreitungsberechnung ermittelte Beurteilungspegel mit aus Immissions-
messungen ermittelten Beurteilungspegeln für ausgewählte Immissionsorte verglichen. Da diese 
Vergleiche eine gute Übereinstimmung ergaben, ist davon auszugehen, dass die Emissionsanteile 
und damit auch die Immissionsanteile der verschiedenen Anlagenteile mit vertretbar geringer Un-
sicherheit behaftet sind. 

Statistische Sicherheit: 

Die Gesamtstandardabweichung einer rechnerischen Immissionsprognose als statistisches Maß für 
die Qualität der Aussage lässt sich u. a. nach Veröffentlichungen des Landesumweltamtes Nord-
rheinwestfahlen aus nachfolgenden Teilunsicherheiten ermitteln. 

=  mit 

Dabei ist: 

 Gesamtstandardabweichung 

Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten 

 Standardabweichung der Unsicherheit des schalltechnischen Ausbreitungs- bzw. Berech-
nungsmodells 

 Standardabweichung der Unsicherheit durch Produktionsstreuungen bei der Herstellung 
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31von Anlagen/Bauteilen etc. 

 Standardabweichung der Unsicherheit der Messverfahren 
zur Bestimmung der Emissionskennwerte 

Die angegebenen Zusammenhänge gelten nur unter der Annahme normalverteilter Immissionspe-
gel, die im Regelfall gerechtfertigt ist. Lage und Breite der Verteilungsfunktion wird dabei durch den 
ermittelten Beurteilungspegel Lr und  bestimmt. 

Die Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten liegt häufig zwischen = 1,3 dB für 
Messverfahren der Genauigkeitsklasse 1 und zwischen = 3,5 dB für Messverfahren der Genauig-
keitsklasse 2 und wird hier mit 2 dB angenommen, sofern in den zugrundeliegenden Quellen nicht 
anderes angegeben ist. 

Hinsichtlich Schallausbreitungsrechnung werden in DIN ISO 9613-2 geschätzte Abweichungen als 
tatsächliche Schwankung der Immissionspegel bei näherungsweise freier Schallausbreitung angege-
ben. Daraus lassen sich die Standardabweichungen für  wie folgt ableiten: 

Mittlere Höhe in m Abstand 

0 m – 100 m 100 m – 1000 m 

0 m – 5 m = 1,5 = 1,5

5 m – 30 m = 0,5 = 1,5

Tabelle 4: Standardabweichung 

Für typische Fälle lässt sich daraus eine Gesamtstandardabweichung  von etwa 2 dB ableiten. 
Da eine Bodendämpfung auch bei der Berechnung der Vorbelastung für die Kontingentierung nicht 
berücksichtigt wurde, ist davon auszugehen, dass die o. a. Standardabweichung minimiert werden 
kann. 

In Fällen bei denen als Eingangsdaten lediglich Mittelwerte und keine oberen Grenzwerte bzw. Ab-
schätzungen des Vertrauensbereiches herangezogen werden, lässt sich die Aussagesicherheit der 
Beurteilungspegel über die Gesamtstandardabweichung für maßgebliche Wahrscheinlichkeits-
Quartile (Signifikanzniveau) angeben. Für den Immissionsschutz ist dabei die obere Vertrauens-
grenze LO, unterhalb derer mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit alle auftretenden Immissions- 
bzw. Beurteilungspegel liegen, maßgeblich. So liegen für normalverteilte Größen alle Pegel mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 90 % unterhalb: 

mit 

 obere Vertrauensgrenze des Beurteilungspegels 

 mittlerer Beurteilungspegel (als Prognose aus mittleren Emissionsdaten) 

 Gesamtstandardabweichung 

Für den Fall, dass bereits emissionsseitig jeweils obere Abschätzungen im Sinne einer konservativen 
oder worst case-Betrachtung angesetzt werden, entspricht der so prognostizierte Beurteilungspegel 
direkt der oberen Vertrauensgrenze . Ein weiterer Zuschlag gemäß dem o. a. Zusammenhang ist 
somit nicht mehr erforderlich. 

Im vorliegenden Fall kann unter Berücksichtigung der o. a. konservativen Ansätze und Vorausset-
zungen überschlägig eine Prognosesicherheit von +0/-2 dB abgeschätzt werden. 
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327. Nomenklatur 

Pegel werden im vorliegenden Bericht in dB (Dezibel) angegeben. 
Entsprechend /15/ werden Frequenz- bzw. Zeitbewertungen der Pegel vorzugsweise im Index des 
jeweiligen Pegels angegeben (z. B. LAFTm,5). Die Schreibweise mit dB wird soweit als möglich vermie-
den und nach Möglichkeit nur angewandt, wenn kein Formelzeichen angegeben ist, bzw. wenn dies 
in Richtlinien (z. B. TA Lärm) oder Quellen (z. B. Bay. Parkplatzlärmstudie) angegeben ist. 
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